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Satzung des „Förderkreis zugunsten unfallgeschädigter Kinder e.V.“ 

 
 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
Der Verein führt den Namen „Förderkreis zugunsten unfallgeschädigter Kinder e.V.“ und verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO). 

Der Sitz des Vereins ist Hamburg. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Zweck 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des § 52 (2) 

Nr. 4 AO. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterstützung, den Kindern zu 

helfen Unfallfolgen zu überwinden, ihre Verkehrssicherheit wieder zu gewinnen sowie ihr 

Selbstvertrauen, ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstbestimmung zu stärken. 

Zweck des Vereins ist parallel die Beschaffung von Mitteln für andere steuerbegünstigte 

Körperschaften oder Vereine sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne des 

§ 58 (1) AO für die Verwirklichung der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

Die Mittelbeschaffung erfolgt durch die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und/oder Umlagen, die 

Einwerbung von Spenden und Zuschüssen oder die Generierung anderer Mittel. 

 

§ 3 

Gemeinnützigkeit 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Er wird als Förderverein nach § 58 

Nr. 1 AO tätig, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung steuerbegünstigter Körperschaften 

verwendet. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

§ 4 

Mitgliedschaft 

 

Mitglied kann jede volljährige natürliche und jede juristische Person werden, die die Ziele des 

Vereins unterstützen.  

 

Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus Eh-

renmitgliedern.  

 

Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fördermitglieder sind Mit-

glieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den 

Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen.  

 

Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein ver-

dient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich.  

 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und 

Pflichten wie ordentliche Mitglieder.  

 

§ 5 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-

men. Sie haben darüber das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung 

Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt 

werden.  

 

Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – 

in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.  

 

§ 6 

Beginn der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den 

schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit ab-
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schließend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, dem/der Antragsteller/in Ablehnungsgründe mit-

zuteilen.  

 

Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver Mitgliedschaft auf Fördermitgliedschaft) müssen 

spätestens drei Monate vor Ende des Geschäftsjahrs dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden.  

 

§ 6a 

Datenschutzerklärung 

 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Name, Adresse, Alter und 

Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in den vereinseigenen EDV-Systemen des 

Vorstandes gespeichert. 

 

Jedem Mitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden 

durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 

geschützt.  

 

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden vom Verein 

grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind 

und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 

hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

 

Der Verein informiert über die lokale Presse über besondere Ereignisse des Förderkreises. 

Solche Informationen werden auch auf der Internetseite www.achteaufmich.de und den sozialen 

Medien veröffentlicht. 

 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand eines solchen Veröffentlichung 

widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende 

Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des wiedersprechenden 

Mitgliedes werden von der Homepage und den sozialen Medien des Vereins entfernt.  

 

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder 

ausgehändigt, die eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnisse der Mitgliederdaten 

erfordert.  

 

Der Verein hat Kooperationspartner (wie z.B. Kreditinstitute zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen), 

die er zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt. Diese erhalten im Rahmen der zu erfüllenden 

Kooperation die erforderlichen Daten, nachdem eine entsprechende Datenschutzerklärung 
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abgeschlossen wurde. Jedes Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen, im Falle eines 

Widerspruchs werden die personenbezogenen Daten von der zu übermittelnden Liste entfernt. 

 

Bei Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitgliedes aus der Mitgliederliste 

gelöscht. Personenbezogene Daten des ausgetretenen Mitglieds, welche die Kassenverwaltung 

betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmung bis zu zehn Jahre ab der 

schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

 

§ 7 

Ende der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet  

 

 mit dem Tod des Mitglieds 

 durch freiwilligen Austritt,  

 durch Streichung von der Mitgliederliste, 

 durch Ausschluss,  

 oder durch Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen.  

 

Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung zum Ende des 

Monats unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Strei-

chung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschrei-

bens drei Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist 

dem Mitglied mitzuteilen. 

 

Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann dann 

ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, den 

Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines Mitglieds ent-

scheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von 

zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vor-

würfen zu äußern.  

 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 

dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstüt-
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zungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige 

Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.  

 

§ 8 

Mitgliedsbeiträge 

 

Für die Mitgliedschaft werden Beiträge erhoben. 

 

Für die Höhe und Fälligkeit der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebüh-

ren, Umlagen, ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die vom Vorstand beschlos-

sen wird. 

 

§ 9 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind  

 

 die Mitgliederversammlung, 

 der Vorstand, 

 der Beirat. 

 

§ 10 

Die Mitgliederversammlung 

 

Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindes-

tens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs, 

einberufen. Die Einladung erfolgt vier Wochen vorher schriftlich (auf dem Postweg oder elektro-

nisch) durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die 

dem Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse (Post- oder elektronische Adresse).  

 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

 

 Satzungsänderungen, 

 die Wahl des Vorstands und dessen Entlastung, 

 die Auflösung des Vereins, 

 die Wahl der Rechnungsprüfer, 

 die Beschlussfassung über vorliegende Anträge, soweit durch sie nicht Aufgaben betrof-

fen sind, die durch die Satzung ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen sind.    
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Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederver-

sammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich eingereichte Tagesord-

nungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitge-

teilt werden.  

 

Spätere Anträge – auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge – müssen auf 

die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der er-

schienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt (Dringlichkeits-

anträge).  

 

Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich, spätestens jedoch 

innerhalb von 14 Tagen einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn 

die Einberufung von mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies schrift-

lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt.  

 

Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des/der 

Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen besonderen Versammlungsleiter bestim-

men. 

 

Jede satzungsgemäße einberufene Mitgliedsversammlung wird als beschlussfähig anerkannt 

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. 

 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Stimmenthaltungen und ersichtlich ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 

 

Zur Beschlussfassung über die Änderung einer Satzung und die Beschlussfassung der Auflö-

sung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 erforderlich.  

 

Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder 

dem Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 

Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit 

der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei Wochen 

nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von Versammlungsleiter und Protokollführer 

unterzeichnet.  
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§ 11 

Der Vorstand 

 

Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden und höchstens drei weiteren Beisitzern. 

 

Je zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.  

 

Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jah-

ren gewählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach Fristab-

lauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt.  

 

Der Vorstand leitet verantwortlich die Geschäfte des Vereins nach den hierfür einschlägigen 

Bestimmungen des BGB, sowie den Bestimmungen der Satzung. Er kann sich eine Geschäfts-

ordnung geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Aus-

schüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen.  

 

Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens drei Mitglieder anwesend sind oder schriftlich zustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 

der Antrag als abgelehnt.  

 

Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens 

zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.  

 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, 

ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmit-

glieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt.  

 

§ 12 

Der Beirat 

 

Der Beirat beschäftigt sich ausschließlich mit der Gewinnung weiterer Freunde, Förderer und 

Mitglieder des Vereins. Insoweit hat er auch beratende Funktion für den Vorstand. 

 

Der Beirat besteht aus höchstens 5 Personen.  

 

Seine Mitglieder werden vom Vorstand berufen. Eine erneute Berufung ist unbegrenzt möglich. 

 

Der Beirat hat dem Vorstand regelmäßig über seine Tätigkeiten Bericht zu erstatten. 
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§ 13 

Rechnungsprüfer 

 

Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Rechnungsprüfer für die Dauer von 2 Jahren 

zu wählen.  

 

Die Rechnungsprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße 

Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße 

und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die 

Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Aufgaben.  

 

Die Rechnungsprüfer haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Rechungsprü-

fung zu unterrichten.  

 

§ 14 

Auflösung des Vereins 

 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft, zwecks Verwendung für die Jugendhilfe gemäß § 52 (2) Nr. 4 AO. Vorzugsweise 

soll das Vermögen für eine Hamburger Körperschaft, Hamburger Stiftung oder Hamburger 

Verein verwendet werden, welcher sich gezielt für verkehrsunfallgeschädigter Kinder einsetzt. 

 

Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder 

bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes abschließend beschließt.  

 

 

Stand: 17. Oktober 2025  


